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§ 17 PrR-G Ubernahme von
Sendungen anderer

Horfunkveranstalter

PrR-G - Privatradiogesetz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2023

1. (1)Die zeitgleiche Ubernahme von Sendungen, Sendereihen und Teilen von Sendungen des Osterreichischen
Rundfunks oder von Horfunkveranstaltern nach diesem Bundesgesetz ist in einem Ausmal3 von héchstens 80 vH
der taglichen Sendezeit des Programms zulassig. Werbefreie unmoderierte Musiksendungen durfen ohne diese
Beschrankungen tbernommen werden.

2. (2)Die zeitgleiche Ubernahme von Sendungen, Sendereihen und Teilen von Sendungen des Programms einer
bundesweiten Zulassung ist unzulassig. Werbefreie unmoderierte Musiksendungen dirfen ohne diese
Beschrankung Glbernommen werden.

In Kraft seit 01.08.2004 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 17 PrR-G Übernahme von Sendungen anderer Hörfunkveranstalter
	PrR-G - Privatradiogesetz


